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ähnlich extensiver Beweidung einstellt. Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden kann durch die 

Extensivierung der Weidefläche vollständig kompensiert werden. Der Eingriff ist daher zulässig.  

Die schonende Bewirtschaftung der Auslauffläche gemäß der Maßnahme M3 des LBP ist im 

Genehmigungsbescheid als Auflage festzusetzen. 

 

Schutzgut Landschaftsbild 

Durch das Vorhaben erfolgt eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes vor allem durch die Errichtung 

des Stallgebäudes sowie die großräumige Einzäunung mit einer Gesamtlänge von ca. 1,6 km. Aufgrund 

des Vorkommens der Feldlerche auf dem Vorhabengelände wird vorliegend auf eine umfassende 

Eingrünung des gesamten Anlagengeländes verzichtet, um eine Barrierewirkung und eventuelle 

Revieraufgabe durch die Feldlerche zu vermeiden. Gemäß den Antragsunterlagen erfolgt eine Eingrünung 

des nördlichen Teils der Legehennenanlage, um vor allem die Sichtbeziehung zwischen Bundesstraße und 

Anlage zu verringern. Zudem erfolgt eine lockere Gehölzpflanzung im Wechsel mit Ruderalvegetation 

entlang der Umzäunung der Anlage. 

Die Maßnahmen M1 „Anlage einer Hecke“, M2 „Anlage einer Baumreihe“ und M4 „Aufgelockerte 
Gehölzpflanzung“ sind gemäß LBP umzusetzen und als Auflage in den Genehmigungsbescheid zu 

übernehmen. 

 

3. Naturschutzrechtliche Abwägung  

Mit der Umsetzung des Vorhabens entstehen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Fauna und 

Landschaftsbild. Durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen können die Beeinträchtigungen auf 

das unvermeidbare Maß gemindert bzw. teilweise vermieden werden. Zum Ausgleich und Ersatz der 

verbleibenden Beeinträchtigungen stehen geeignete Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege am Eingriffsort zur Verfügung. Die vorgeschlagenen Maßnahmen des LBP sind dazu 

geeignet, die durch das Bauvorhaben verursachten Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 

kompensieren.  

Die Umsetzung der Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind im 

Genehmigungsbescheid festzusetzen. 

 

II. Artenschutz  

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sind die artenschutzrechtlichen Vorschriften des § 44 

BNatSchG in das Verfahren einzustellen und entsprechend abzuprüfen. Grundlage der 

artenschutzrechtlichen Prüfung sind die Bestimmungen des § 44 BNatSchG in der aktuellen Fassung.  

Aus den vorliegenden Unterlagen geht hervor, dass durch das Bauvorhaben boden- und gehölzbrütende 

Vogelarten beeinträchtigt werden können. Zum Schutz ist eine Bauzeitenregelung gemäß der 
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Gem. Abb. 8 der Immissionsprognose befinden sich im Bereich mit N-Einträgen > 0,3 kg/ha*a keine FFH-

Gebiete. Mit erheblichen Beeinträchtigungen durch N-Einträge ist daher nicht zu rechnen. 

 

Gesetzlich geschützte Biotope (ggB) 

N-Einträge in ggB sind nicht nach dem LAI-Leitfaden, sondern auf der Grundlage des Erlasses des MLUK 

vom 18.09.2020 zur Bewertung von N-Einträgen in ggB zu bewerten. Danach gilt auch für ggB ein 

Abschneidekriterium von 0,3 kg/ha*a (nicht 5 kg/ha*a wie im LAI-LF vorgesehen). Dies ist im vorliegenden 

Fall jedoch unschädlich, da das nächstgelegene ggB gemäß Immissionsprognose 6,5 km entfernt liegt und 

die N-Einträge in ggB damit auch 0,3 kg/ha*a unterscheiten. 

 

Andere N-empfindliche Biotope 

Abb. 8 der Immissionsprognose ist zu entnehmen, dass sich im Bereich mit N-Einträgen > 5 kg/ha*a keine 

Waldbereiche oder andere empfindliche Biotope befinden. Mit erheblichen Beeinträchtigungen durch N-

Einträge ist daher nicht zu rechnen. 

 

Aus ökotoxikologischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben. 

 

Aufgrund der Karte in Abbildung 10 des LBP sowie der Stellungnahme des Referats T14 wird eingeschätzt, 

dass keine erheblichen Beeinträchtigungen durch Stickstoffdepositionen zu erwarten sind. 

 

IV. Nebenbestimmungen/Auflagen 

 

1. Die Baumaßnahmen (einschließlich bauvorbereitender Maßnahmen) sind ausschließlich im 

Zeitraum vom 01.10. bis 28./.29.02. zulässig. Baumaßnahmen an einer Anlage bzw. an 

Zuwegungen, die vor Beginn der Brutzeit begonnen wurden, können, sofern sie ohne 

Unterbrechung fortgesetzt werden, in der Brutzeit beendet werden. Eine mögliche Unterbrechung 

der Baumaßnahme darf höchstens eine Woche betragen.  

 
Eine alternative Bauzeitenregelung ist möglich, wenn der Antragsteller nachweist, dass zum 

Zeitpunkt der Vorhabenrealisierung durch die Errichtung der Anlagen keine Beeinträchtigung des 

Brutgeschehens der Vögel bzw. der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der weiteren relevanten 

Arten erfolgt. Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn im Jahr der Vorhabenrealisierung im zu 

betrachtenden Gebiet keine durch die Maßnahmen betroffenen Brutvögel bzw. weitere Arten 

nachweisbar sind oder durch ein spezifisches Management (angepasste Bauablaufplanung mit 

ökologischer Baubegleitung etc.) Beeinträchtigungen von Brutvögeln bzw. weiterer Arten 

ausgeschlossen werden können. Der Nachweis ist kurzfristig vor dem beabsichtigten Baubeginn, 

gestützt auf nachweislich fachgutachterliche Aussagen, zu erbringen und dem LfU (Referat N1) 

zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen. 

2. Die Vermeidungsmaßnahmen V1, V2, V3 sowie VART1 und VART2 sind gemäß den Beschreibungen 

im LBP vom 17.02.2021 umzusetzen.  




